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Ein Hauptproblem sozialpädagogischer Arbeit als Beitrag zur Sicherung des Kindeswohls ist es, 
Gefahren für das Wohl von Kindern rechtzeitig zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. Gefahren können aber nur erkannt werden, wenn verstanden werden kann, was Kinder in 
Gefahr gebracht hat und weiterhin zu bringen droht. Zuerst soll daher der Rahmen solcher 
Verstehensleistungen für die Kinderschutzarbeit abgesteckt werden, um dann wesentliche Grundsätze 
und Arbeitsweisen sozialpädagogischer Diagnostik und sozialpädagogischen Fallverstehens 
vorzustellen.    
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� mögliche Schädigungen der Kinder akut und in 
ihrer weiteren Entwicklung

� die Erheblichkeit der Gefährdungsmomente und 
der zu erwartenden Schädigung

� Wahrscheinlichkeit der Schädigungen
� Fähigkeit der Eltern , diese Gefährdungen 

abzuwenden
� Bereitschaft der Eltern , diese Gefährdungen 

abzuwenden
� erforderliche und geeignete Maßnahmen , um 

Gefahren abzuwenden und die Entwicklung der 
Kinder zu fördern

 
Zu klären ist zunächst, was denn überhaupt erkannt oder verstanden werden kann, wenn es um 
Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdungen geht. Die Frage erscheint auf den ersten Blick banal – 
natürlich muss alles erkannt werden, was Kinder gefährdet – oder typisch theorielastig „geschraubt“ – 
was soll z.B. die Unterscheidung von Erkennen und Verstehen? Auf den zweiten Blick aber zeigt sich, 
wie praktisch bedeutungsvoll und folgenreich es ist, gut zu überlegen, was genau erkannt werden 
kann, wenn von Kindeswohlgefährdung die Rede ist: 
 

·  Halten wir Kindeswohlgefährdungen für einen objektiven Sachverhalt, der mit den richtigen 
Instrumenten und kompetenter Nutzung auch objektiv und nachprüfbar erkannt werden kann? 

                                                 
1 Überarbeitete Fassung des Input für Forum 2 – ergänzter Auszug aus: Chr. Schrapper: Kinder vor 
Gefahren für ihr Wohl schützen – Methodische Überlegungen zur Kinderschutzarbeit 
sozialpädagogischer Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe; in: Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik e.V. (Hg.): Vernachlässigte Kinder besser schützen. Sozialpädagogisches Handeln 
bei Kindeswohlgefährdung. München (Reinhardt-Verlag) 2008, S. 56-88. 
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·  Oder halten wir Kindeswohlgefährdung für eine soziale Konstruktion, für die sich ändernde 
soziale Verhältnisse und kulturelle Wertverstellungen ebenso bedeutsam sind, wie die Werte 
und Lebenserfahrungen der Menschen und die innere Verfassung der Institutionen, die 
berufen und beauftragt werden, Kindeswohlgefährdungen festzustellen? (Dazu ausführlich in 
Forum Erziehungshilfe, Themenheft Demokratischer Kinderschutz, 3/2007.) 

 
Wie häufig sind solche „entweder – oder“ Gegenüberstellungen hilfereich, um Positionen 
herauszuarbeiten, hier, was an „der“ Kindeswohlgefährdung als Sachverhalt erkannt und was als 
Konstrukt verstanden werden muss, um Kinder gut zu schützen. In der praktischen Arbeit müssen 
diese Pole dann aber in der Balance eines „sowohl – als auch“ gehalten werden. Wenn es also darum 
geht, wie und womit sozialpädagogische Fachkräfte erkennen können, ob Kindern Gefahren „für ihr 
Wohl“ drohen und wie sie daraufhin erforderliche Gefahrenabwehr und wirksamen Schutz planen und 
gestalten wollen, dann ist beides gefordert:  
 

·  Sie benötigen wissenschaftlich fundierte Instrumente und Verfahren, mit deren Hilfe sie 
nachprüfbar und objektivierbar Lebensverhältnisse, Entwicklungsstand und psychosoziale 
Situation von Kindern sowie Handlungsweisen, Einstellungen und Ressourcen von Eltern 
beschreiben und bewerten können; gerade wenn es darum geht, notfalls auch vor dem 
Familienrecht Eingriffsbefugnisse in die elterlichen Erziehungsrechte zu begründen, kann und 
darf dies nur auf der Grundlage gerichtlich nachprüfbarer, objektivierbarer Sachverhalte 
geschehen; 

 
·  sozialpädagogische Fachkräfte müssen in der Lage sein zu verstehen, was Eltern dazu 

gebracht hat, ihre Kinder Gefahren auszusetzen, nicht ausreichend und sicher zu versorgen 
und zu schützen, wollen sie mit diesen Eltern jemals eine hilfreiche und unterstützende 
Beziehung gewinnen; gerade ein Kinderschutz, der nicht gegen, sondern so lange und so 
schnell wieder wie möglich, Kinder schützen will, indem Eltern unterstützt werden, kann diese 
nicht ohne Verstehen – nicht zu verwechseln mit akzeptieren! – elterlicher Sichtweisen, 
Potentiale und Konstrukte.  

 
Für die Erkenntnis- und Verstehensprozesse, die eine sorgfältige Kinderschutzarbeit von den 
sozialpädagogischen Fachkräfte erfordert, ist aber noch eine zweite Herausforderung prägend: Der 
rechtliche Handlungsauftrag ist trotz aller Klarstellungen mit der Einführung des § 8a ins SGB VIII 
„eindeutig-zweideutig“, sollen doch zugleich Familienunterstützung gestaltet und Kinderschutz 
gewährleistet werden. Dieser doppelte – nicht doppeldeutige! – gesetzliche Auftrag begründet auch 
unterschiedliche Blickwinkel auf eine konkrete Lebenssituation, ob z.B. das Verhalten und die 
Orientierungen von erwachsenen Bezugspersonen, i. d. R. Müttern, eher als potentiell 
kindeswohlgefährdend oder eher als unterstützungsbedürftig angesehen und verstanden werden 
kann. An einer Gegenüberstellung möglicher Handlungsorientierungen und Arbeitsschritte wird auch 
die Unterschiedlichkeit der jeweils zugrunde liegenden Deutungsmuster erkennbar:  
 
 
Kinder schützen oder Familien unterstützen? 

- Handlungsalternativen und Arbeitsschritte 
 
Kinderschutz Familienunterstützung 
 
·  Schädigungen aufdecken; möglichst 

auch ursächliches und schuldhaftes 
Handeln von Vätern und Müttern 
nachweisen 

 

 
·  grundsätzlich von positiven Absichten der 

Mütter und Väter ausgehen 
 

·  Kinder zügig und zuverlässig in 
Sicherheit bringen 

·  die Einschränkungen der Mütter und Väter, 
gut für ihre Kinder zu sorgen, sehen und 
verstehen, vor allem aber respektieren und 
ausgleichen 

 
·  für Kinder Kompensation (Ausgleich und 

Nachholen) unzureichender Versorgung 
und Förderung organisieren 

 

·  zuverlässige und wirksame Entlastung und 
Unterstützung für Mütter und Väter 
organisieren 
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·  Beweise sammeln; umfangreiche 

Dokumentation der eigenen 
Beobachtungen und Feststellungen, ggf. 
Zeugen, schriftliche Aussagen, ärztliche 
Gutachten etc. 

 

·  Belastungen der Kinder durch z.T. 
unzureichende Sorge der Mütter und Väter 
beim Namen nennen, ohne 
Schuldzuweisung und Beschämung 

 

·  Vor Gefährdungen dauerhaft sichern, 
wenn erforderlich auch durch Sanktionen 
der Täter: z.B. Verweis aus der 
Wohnung, Entzug des Sorgerechts, 
Klage auf Schadensersatz etc.   

·  für Kinder Kompensation (Ausgleich und 
Nachholen) unzureichender Versorgung und 
Förderung organisieren 

 
 
Beide Orientierungen – Familien bei Aufgaben der Erziehung unterstützen und Kinder vor Gefahren 
für ihr Wohl schützen – müssen im Einzelfall berücksichtigt werden, mögliche Handlungsoptionen 
miteinander verbunden und gegeneinander abgewogen werden – gerade darin besteht die besondere 
Herausforderung kompetenter sozialpädagogischer Kinderschutzarbeit.   
 
Auslöser und erstes Material sind meist Hinweise und Einschätzungen Dritter, von Kindergärtnerinnen 
oder Kinderärzten, Lehrerinnen oder Polizisten. Zuerst ist daher oft die Frage zu beantworten: Was 
bedeuten solche Hinweise? Müssen sofort Gefahren abgewehrt werden, die bereits für ein Kind 
handgreiflich geworden sind, oder geht es darum, Situationen durch Unterstützung zu entlasten und 
durch Hilfe zu stabilisieren, damit Eltern wieder ausreichend und zuverlässig für ihr Kind sorgen 
können? 
 
Die oben skizzierten Arbeitsschritte und Optionen für „Kinderschutz“ und „Familienunterstützung“ 
zeigen deutlich, wie schwierig es ist, beide Strategien gleichzeitig und gleichwertig zu verfolgen:  
·  Einerseits mit „Argusaugen“ darauf zu achten, ob in der Wahrnehmung der elterlichen Sorge für 

das Kind Anzeichen für Vernachlässigung oder Misshandlung zu finden sind  
·  und andererseits grundsätzlich davon auszugehen, dass Eltern „es gut mit ihrem Kind meinen“ 

und nur aus Unkenntnis oder Überforderung zu wenig in der Lage sind, dieses zum Wohle ihres 
Kindes auch zu realisieren. 

 
Ist es schon schwierig genug, die unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven zu beachten, so wird 
es noch komplizierter, dabei auch unterschiedliche Handlungsoptionen betroffenen Eltern und Kindern 
gegenüber glaubhaft zu machen:  
·  Einmal sollen tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden, in der Annahme, 

nur eine positive Kooperation von Helfern und Eltern sichert nachhaltig das Kindeswohl,  
·  im anderen Falle geht es um Konfrontation und Kontrolle elterlichen Verhaltens sowie um 

machtvolle Eingriffe zum Schutz der Kinder ggf. auch gegen den erklärten Willen der Beteiligten.  
 
Die Gefahren, sich bereits in der Ausgangssituation von einem falschen, weil einseitig 
eingeschränkten Blick leiten zu lassen, sind vielfältig und folgenreich. Perspektivenvielfalt und 
Perspektivenübernahme sind daher ebenso gefordert wie Eindeutigkeit und Verbindlichkeit der 
Beurteilung und Handlungsanweisungen – eine „Quadratur des Kreises“? Ja, wenn dies einer 
sozialpädagogischen Fachkraft alleine, wie kompetent ausgebildet und gut instrumentiert auch immer, 
zugemutet wird. Nein, wenn die spezifisch sozialpädagogische Kompetenz zu einer ebenso persönlich 
reflektierten wie institutionell überlegten Arbeitsweise genutzt wird. Dazu ist das „Zusammenwirken 
mehrere Fachkräfte“ unverzichtbar, d.h. strukturierte und geübte Formen der Beratung in Gruppen der 
gegenseitigen Unterstützung und Kontrolle. (Dazu ausführlich: Schrapper/Thiesmeier 2005.) 
 
 

Grundregeln für die Einschätzungen von Kindeswohl u nd Kindeswohlgefährdung: 
1. Je jünger Kinder sind, desto schneller sind sie lebensbedrohlich gefährdet, wenn 
insbesondere für ihre physiologischen Bedürfnisse und ihren Schutz vor Gewalt nicht 
zuverlässig gesorgt wird. 
 
2. Je früher für ein Kind mit seinen körperlichen, sozialen, emotionalen und intellektuellen 
Bedürfnissen schlecht gesorgt wird, desto größer ist die Gefahr tiefgreifender und langfristig 
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wirkungsvoller Verletzungen und Beeinträchtigungen (als Erfahrungsbericht einer Betroffenen: 
Briscoe 2007). 
 
3. Grundsätzlich können alle Lebensumstände von Eltern, die eine gesicherte Versorgung 
erschweren, gewichtige Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen sein, müssen es aber nicht! 
 
4. Für eine fundierte Einschätzung müssen daher möglichst vielfältige Informationen 
gesammelt und unterschiedliche Einschätzungen bewertet werden; um aber den Überblick 
nicht zu verlieren, sind zum einen Informationen über objektivierbare Sachverhalte und 
Einschätzungen oder Bewertungen Dritter deutlich getrennt aufzubereiten. Zum anderen 
müssen die Informationen und Einschätzungen nach ihrer Priorität für das Überleben des 
Kindes geordnet und bewertet werden. Dabei sind Erhebungsraster oder Assessmentbögen 
unverzichtbare Hilfemittel (s. weiter unter 3). 
 
5. Die Sicht der Mütter und Väter auf die Lebenssituation und Entwicklung ihrer Kinder auf 
Versorgungsleistungen, die ihnen möglich sind sowie auf erforderliche und akzeptable 
Hilfeleistungen und Unterstützung, ist unverzichtbarer Bestandteil einer fundierten 
Einschätzung des Kindeswohls und seiner möglichen oder tatsächlichen Gefährdungen, 
ersetzt aber keine eigenständige Urteilsbildung sozialpädagogischer Fachkräfte.  

 
Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen an eine sorgfältige und qualifizierte 
Einschätzung und Beurteilung möglicher Kindeswohlgefährdungen sollen die spezifischen 
Möglichkeiten und Grenzen einer sozialpädagogischen Diagnostik skizziert werden, auch um ihre 
Leistungsfähigkeit in der Kooperation mit anderen Disziplinen und Arbeitsfeldern zu verdeutlichen. 
 
Besonderheiten sozialpädagogischer Diagnostik und s ozialpädagogischen Fallverstehens 
Durchblicken und unterscheiden können (Bedeutung des griech. diágnosis), was Menschen prägt und 
Situationen ausmacht, gehört zu den Kernaufgaben sozialpädagogischer Fachkräfte, nicht nur im 
Kinderschutz. Mittels fundierter Beurteilungen von Lebensumständen, Entwicklungspotentialen oder 
Gefährdungsmomenten sollen sowohl psychische und soziale Faktoren für Entwicklung und 
Gefährdung kenntnisreich erkundet als auch Vorstellungen, Wünsche und Ängste der Menschen 
selbst respektvoll berücksichtigt werden. Ziel dieser durchblickenden Anstrengungen ist es, zu 
realisierbaren Vorschlägen für sozialpädagogisches Handeln, also z.B. für geeignete Hilfen oder 
notwendige Interventionen zu kommen. (Kritisch: Lankhanky in: Schrapper 2004, 39-48).  
 
Wie jeder Prozess empirischer Erkenntnisgewinnung, so haben auch Prozesse des Fallverstehens 
und der Diagnose im Kinderschutz vor allem zwei erkenntnislogische Probleme „zu lösen“, d.h. 
anzugeben, wie diese methodisch einigermaßen zuverlässig gestaltet werden können: 
 
·  Zuerst muss „der Blick erweitert “, d.h. die Komplexität der Wahrnehmung erhöht werden, damit 

überhaupt etwas Neues gesehen und wahrgenommen werden kann und nicht nur schon 
Bekanntes bestätigt wird. Dabei ist der „erste Eindruck“ bedeutsam, denn dieser „lenkt den Blick“ 
und ermöglicht überhaupt, in der Fülle komplexer Eindrücke etwas zu erkennen; gleichzeitig 
jedoch verstellt dieser erste Eindruck den Zugang zu neuen, möglicherweise verunsichernden 
Wahrnehmungen. Methodisch geht es also darum, Vorwissen und Vorannahmen explizit zu 
machen, damit sie für eine gezielte Suche genutzt und nicht als Vor-Urteile den Blick verengen 
und verfälschen, sondern diese irritierenden Wahrnehmungen erst ermöglichen. 

 
·  Ist auf diese Weise ausreichend Material für erweiternde Erkenntnisse gewonnen, muss „der  

Blick wieder konzentriert“ werden, um aus der Vielfalt der Wahrnehmungen die für zentral 
gehaltenen Zusammenhänge herauszuarbeiten. Problem dieser Arbeitsphase ist vor allem, die 
hierzu unvermeidliche Reduktion so begründet zu gestalten und zu dokumentieren, dass es weder 
zu unangemessenen Vereinfachungen noch zu nicht überprüfbaren Schlussfolgerungen kommt. 
Gelingt allerdings die Reduktion von Komplexität aus Angst vor Verkürzungen nicht, so 
verschwinden mögliche Befunde in einer Vielzahl unverbundener und unverstandener 
Beobachtungen, wird der „Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen“.  

 
Von einer sozialpädagogischen Diagnostik  zu sprechen macht nur Sinn, wenn auch spezifische 
Merkmale und Besonderheiten angeführt werden können, die die Zugänge und Erträge von anderen 
abgrenzen; drei besondere Merkmale sollen dazu skizziert werden:  
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·  Sozialpädagogische Diagnostik ist vorrangig darauf ausgerichtet, subjektive Sinnzusammenhänge 
zu verstehen, um Ansatzpunkte für Prozesse der Erziehung und Bildung zu verstehen 

 
Sozialpädagogische Diagnostik ist im Kern keine „technische“ Informationsauswertung und 
Verdichtung, sondern immer eine „hermeneutische“ Anstrengung der schrittweisen Annäherung an 
eine Vorstellung darüber, wie es einem anderen Menschen geht und vor allem, wie dieser andere sich 
selbst und die Welt um ihn herum sieht und begreift. Es macht daher nur Sinn von einer (sozial-) 
pädagogischen Diagnostik zu sprechen, wenn auch etwas genuin Pädagogisches, also etwas über 
Prozesse der Erziehung und Bildung von Menschen durchblickt und verstanden wird. Pädagoginnen 
und Pädagogen kann daher in ihren diagnostischen Bemühungen nicht zuerst die Frage interessieren, 
wie defizitär oder unnormal ein Verhalten oder eine Einstellung ist. In einer pädagogischen Diagnostik 
ist vielmehr die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, welche Funktionen und welche subjektive Logik 
eine bestimmte Handlungsstrategie in der Lebens- und Bildungsgeschichte eines Menschen hatte und 
aktuell hat. So können kritische, gefährliche oder belastende Verhaltensweisen und Haltungen von 
Menschen sozialpädagogisch vor allem über ihre Funktion verstanden werden. Den Eigen-Sinn, die 
Widersprüche, Spannungen und Brüche in der Lebens- und Lerngeschichte eines Menschen zu 
„entschlüsseln“, ist der entscheidende Zugang einer pädagogischen Diagnostik, auch und gerade 
wenn es darum geht, einzuschätzen, welche Anstrengungen erforderlich sind, Eltern bei der 
Sicherung des Kindeswohls ihrer Kinder Erfolg versprechend zu stützen.  
 
·  Sozialpädagogische Diagnostik bezieht sich sowohl auf das Klienten- als auch auf das 

Hilfesystem  
 
Auch ein Kinderschutz-Fall ist „mehr“ als die objektivierbaren Gefährdungstatbestände, aber auch 
mehr als die Biographie der Eltern oder die Familiengeschichte. Die Helferinnen und Helfer und ihre 
Institutionen, das „Hilfesystem“ wird zum bedeutsamen Teil jeden Falles, sobald es die 
Lebensumstände eines Menschen oder einer Familie in den Blick nimmt, zuständig wird und damit als 
„Fall“ definiert. Wie bedeutsam es ist, diese Verbindung zu sehen, zeigt der „Fall Kevin“ aus Bremen 
auf erschreckend beeindruckende Weise. Kevin musste nicht nur sterben, weil der Ziehvater so brutal 
war, er musste auch sterben, weil die zuständigen Helfer zu sehr mit sich und ihren institutionellen 
Konflikten und Konkurrenzen beschäftigt waren. (Grundsätzlich dazu: Ader 2005.) Doch gerade in der 
sozialen Arbeit muss immer wieder ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass Verwicklungen in 
komplexen psychosozialen Arbeitsprozessen die „andere Seite“ sensibler Aufmerksamkeit sind und 
nicht unbedingt das Ergebnis schlechter Arbeit. Nur durch die Bereitschaft, sich verwickeln zu lassen, 
entstehen Identifikation und Mitgefühl, und diese sind Voraussetzung für menschliche Entwicklung 
und Selbständigkeit fördernde personale Hilfebeziehungen. Entscheidend ist allerdings, dass diese 
notwendigen Verstrickungen nicht unbewusst bleiben, entweder naiv als „Parteilichkeit“ interpretiert 
oder als zu anstrengend abgewehrt werden müssen.  
 
Die Verbindungen zwischen Hilfe- und Klientensystem sind daher grundsätzlich unter zwei Aspekten 
kritisch zu reflektieren:  
 

o Zum einen ist danach zu fragen, mit welchen institutionellen und persönlichen Normen und 
Werten die Fachkräfte den Menschen, die ihre Fälle sind, begegnen und welche eigenen 
Konflikte und Streitfragen die Helfer „auf dem Rücken“ der Klienten „austragen“. 

 
o Zum anderen gilt es, Spiegelungs- oder Übertragungsphänomene, wie sie in der 

Psychoanalyse, der systemischen Familienanalyse oder der Gruppendynamik als wichtiges 
diagnostisches Mittel beschrieben werden, zu nutzen, um z.B. die sich in den Affekten der 
Helfer widerspiegelnden Ängste, Abwehrstrategien oder Überforderungsgefühle des 
Klientensystems zu erkennen.  

 
·  Sozialpädagogische Arbeitsprozesse der Diagnose, Intervention und Evaluation folgen weniger 

linear aufeinander, sondern sind meist zirkulär aufeinander bezogen  
 
Methodische Arbeitsprozesse werden i.d.R. als eine geordnete Abfolge von Anamnese, Diagnose, 
Intervention und Evaluation verstanden, auch in der Sozialpädagogik (vgl. exemplarisch Müller 1993); 
zuerst muss genau analysiert werden „was los ist“ oder „wo das Problem liegt“, dann kann auf dieser 
Grundlage eingeschätzt werden, welche professionellen Handlungen oder sozialstaatlichen 
Maßnahmen Erfolg versprechend eingesetzt werden sollen, schließlich wird der Einsatz dokumentiert 
und ausgewertet usw. Auch in sozialpädagogischen Arbeitsprozessen kann dies die sinnvolle 
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Reihenfolge sein, es kann aber auch die Diagnose der Intervention folgen, wenn zuerst etwas „getan 
werden muss“ um auszuloten, was z.B. erforderlich und möglich ist. 
 
Bausteine und Instrumente sozialpädagogischer Diagn ostik (nicht nur) im Kinderschutz: 
Das Spezifische sozialpädagogischer Diagnostik kann neben den skizzierten Besonderheiten also vor 
allem in der gestalteten Balance von professioneller Expertise und respektvoller 
Verständigungsbereitschaft gesehen werden. Instrumente und Arbeitsschritte einer 
sozialpädagogischen Diagnostik auch in Kinderschutzfällen zeigt das folgende Schaubild:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefährdungsstatus oder Hilfeprognose? 
Eine bedeutsame Besonderheit von Diagnoseprozessen in Kinderschutzfällen ist, dass zwischen der 
Einschätzung des akuten Gefährdungsstatus’ und der Entwicklung einer längerfristigen Hilfeprognose 
unterschieden werden muss. Werden Lebensumstände eines Kindes bekannt, die Anhaltspunkte für 
eine akute Gefährdung anzeigen (s.o.) so muss sofort und umfassend eingeschätzt werden, ob diese 
Gefahren zuverlässig abgewendet werden können oder das Kind unverzüglich vor diesen Gefahren in 
Sicherheit gebracht werden muss. Dabei ist allerdings, wie bei allen Kriseninterventionen, zu 
bedenken, dass möglichst wenig zerstört oder verletzt wird, was vor allem Eltern (noch) an Zugängen 
zum Kind, Vertrauen in die eigene Kompetenz oder Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Helfern 
haben (s. dazu unter 4.)  
 

(1) Systematische 
Informationssammlung 
und Verarbeitung (z.B.): 
·  Genogramm  
·  Dokumentations- 

bögen  
·  Erfassungs- und 

Auswertungsraster 
·  Ressourcen- und 

Netzwerkkarte 
·  Gutachten anderer 

Professionen und 
Institutionen 

 

(2) Rekonstruktion 
biographischer 

Strategien, Muster 
und Ressourcen 

durch offenes 
Erzählen (z.B.) 

 

·  Erstgespräch 
·  Hausbesuch 
·  Interview 
·  Milieuerkundung 

 
 

(3) Analyse von 
Dynamiken in und 
zwischen Helfersystem 
und Klientensystem 
·  tabellarische 

Gegenüberstellung 
von Lebensgeschichte 
und Hilfegeschichte 

·  Kooperations- und 
Konkurrenzgeschichte 

·  Analyse von 
Identifikation, 
Spiegelung und 
Übertragung 

 

 (4) „bündeln  
und bewerten“ in einem 
institutionell geregelten 

Verfahren, z.B.:  
Helferkonferenz,  

Kollegiale Beratung, 
Fachteam 

(5) Diagnose/fachliche Bewertung umsetzen in 
Vorstellungen über sozialpädagogische 

Interventionsstrategien (z.B. 
informieren, beraten, begleiten, unterstützen, schützen 

durch Kompensieren oder Ersetzen) sowie diese 
Vorstellungen und Einschätzungen kommunizieren und 
sich darüber verständigen, was getan werden kann bzw. 

getan werden muss. 
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Ein Instrument, die erforderlichen Informationen und Einschätzungen für solche akuten 
Gefährdungseinschätzungen zu gewinnen, stellt ebenfalls das DJI-Handbuch Kindeswohlgefährdung 
zur Verfügung, u.a. durch den Prüfbogen A-11/12 – Sofortreaktion bei Meldung einer 
Kindeswohlgefährdung – und Prüfbogen A-13/14 – Einschätzung der Sicherheit des Kindes. 
 
Aber selbst dann, wenn nach einer solchen akuten Gefährdungseinschätzung ein Kind in einer 
Bereitschaftspflegefamilie oder geeigneten Inobhutnahme-Einrichtung „in Sicherheit gebracht“ werden 
musste, ist die Diagnostik nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst. Jetzt wird es umso notwendiger 
sein, die skizzierten Arbeitsschritte sorgfältig zu bearbeiten, damit für die meist noch sehr jungen 
Kinder realistische Optionen einer wieder förderlichen und gesunden Entwicklung mit ihren Eltern 
erarbeitet – oder begründet und durchsetzbar eine „auf Dauer angelegte“ Lebensperspektive (§ 37 
SGB VIII) in einer anderen Familie entwickelt werden kann. 
 
 

������	����� ����	

���	�
��
����	����� �	������	�

� die „Stimme der Adressaten“ zu Gehör bringen
� erzählende Selbstdeutung herausfordern 
� in Stellvertretung Fremddeutungen anbieten 
� in dialogischen Prozessen zu tragfähigen Bildern verdichten
� „Deutungshoheit“ nicht enteignen 

� die Beteiligungen der Helfer(-systeme) bewusst mach en
� Re-Inszenierung als Gefahr und Chance
� den eigenen Verwicklungen auf die Spur kommen

� immer schrittweise Erarbeitung und Prüfung von Hypo thesen 
� Anlässe und Anschlüsse für Bildung herausarbeiten – nicht 

Störungsbilder 
� Aneignung von Welt und Selbst in der Spannung von Autonomie und Zugehörigkeit
� für „schwierige“ Jugendliche: Entwicklung, Erprobung und Stabilisierung sozial 

funktionaler (Über-)Lebensstrategien

� Diagnose und Intervention sind Aspekte zirkulärer P rozesse - nicht 
Stationen einer linearen Abfolge von Arbeitsschritt en

 
 
Die Arbeitsschritte einer sozialpädagogischen Diagnosti k für diese komplexen Aufgaben der 
Einschätzung von Potentialen und der Entwicklung von Arbeitsbeziehungen mit Eltern und Kindern 
sind:  
 
1. In einem ersten Arbeitsschritt geht es um die systematische Sammlung und Verarbeitung 

bedeutsamer Daten und Fakten sowie Einschätzungen und Bewertungen zur Lebenssituation, 
Lebensbedingungen und Lebensgeschichte, zu den Ressourcen und Potentialen ebenso wie zu 
Risiken und Gefährdungen, soweit vorliegend auch anderer Stellen und Fachkräfte. Dazu geben 
die Prüfbögen im DJI-Handbuch Kindeswohlgefährdung umfangreiche und wichtige Anregungen. 
Hauptproblem bleibt allerdings, „die Spreu vom Weizen zu trennen“, also das Bedeutsame vom 
Nebensächlichen zu unterscheiden, aber auch nichts Wesentliches zu übersehen.; Instrumente 
hierzu sind z.B. Erfassungs- und Auswertungsraster, Genogramme oder Fragenkataloge, 
Ressourcen- und Netzwerkkarte. 

  
2. Oft schon parallel zum ersten Arbeitsschritt, aber deutlich getrennt davon und als eigenständiger 

Zugang gestaltet, geht es um die Erfahrungen und Deutungen der Menschen, die betroffen sind, 
auch und gerade wenn dies Eltern sind, die ihre Kinder erheblichen Gefahren ausgesetzt haben 
oder deren Kinder noch sehr klein sind. Es muss die Perspektive gewechselt und deutlich eine 
andere Sichtweise „zur Sprache gebracht“ werden. Instrumente können das klassische 
Erstgespräch und der Hausbesuch oder verschiedene Formen des Interviews sein. Bedeutsam 
ist, dass die gewählten Gesprächsformen Raum für Erzählungen eröffnen und nicht ausfragen. 
Nur so kann der Eigen-Sinn und die Funktion biographischer Strategien und Muster der 
Lebensbewältigung gemeinsam „rekonstruiert“ werden. Wichtig ist auch, die Befunde hierzu in der 
Sprache der Adressat(inn)en zu dokumentieren und nicht in den „Sprachformeln“ der Profis. 
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3. Damit aber nicht genug, ein Drittes muss hinzukommen, auch wenn es in der akuten Belastung 

schwer fällt: Die Selbstreflexion des Helfersystems. Informationen und Bewertungen der 
„Hilfegeschichte“ z.B. in einer tabellarischen Gegenüberstellung von Lebens- und Hilfegeschichte 
mit wichtigen Stationen, Diagnosen, Interventionen, Konflikten, Erfolgen und Misserfolgen. Dies 
öffnet den Blick auf die Themen und Konflikte des Helfersystems, die durch einen „Fall“ und seine 
Dynamiken angeregt und verstärkt werden. Dieser selbstkritische Blick schützt einerseits die 
Klienten vor den „Stellvertreter-Konflikten“ ihrer Helfer und eröffnet dem Helfersystem andererseits 
diagnostische Zugänge über das Entschlüsseln von Gegenübertragung und Spiegelung. Das 
völlige Versagen solcher „selbstreflexiven Vergewisserungen“, hat im Fall Kevin wesentlich zur 
„Hilflosigkeit des Helfersystems“ beigetragen. Denn schwierige Lebenssituationen anderer regen 
vor allem die eigenen Schwierigkeiten an, bei Menschen nicht anders als bei Organisationen. 
Wenn man aber von den eigenen Schwierigkeiten etwas versteht, dann gibt es auch Chancen, 
von denen der anderen etwas zu begreifen. 

 
4. Weiter gilt es, die gewonnenen Einsichten und Deutungen „auf den Punkt zu bringen“ und 

Konsequenzen zu ziehen. Die zuvor gesammelten Informationen und Sichtweisen müssen 
zusammengeführt, bewertet und daraufhin ausgewertet werden, welche Schlussfolgerungen für 
sozialpädagogische Handlungsvorschläge oder Interventionen zu ziehen und zu konkretisieren 
sind. Zu diesem Zweck ist es wichtig, über ein institutionell geregeltes Verfahren der 
„Urteilsbildung“ zu verfügen, um gerade die Frage der Deutung und Bewertung nicht der 
Beliebigkeit zu überlassen. Solche geregelten Verfahren der Urteilsbildung müssen Raum für 
Nachfrage, Reflexion und Überprüfung eröffnen, nicht für schnelle Bestätigung bereits 
vorgefasster Meinungen. Dies können strukturierte Gruppenberatungen (kollegiale Beratung) sein, 
dazu müssen diese aber methodisch kompetent moderiert werden, sonst „versacken“ solche 
Gruppenberatungen schnell im Streit „ums Rechthaben“ oder unkritische gegenseitige 
Bestätigung. 

 
5. Und schließlich sind die sozialpädagogischen Deutungen und Beurteilungen den Menschen 

zurückzugeben, von denen sie etwas erfahren und über die sie eine Einschätzung gewinnen 
wollten. Verstehen ist erst der Anfang, danach folgt die meist größere Anstrengung der 
Verständigung und Aushandlung, gerade in Kinderschutzfällen, in denen nach ggf. akuter 
Sicherheitsintervention den Kindern ihre Eltern soweit möglich erhalten werden sollen. 

 
6. Zuletzt und wiederum zuerst ist gut zu dokumentieren und vor allem systematisch auszuwerten 

und zu reflektieren, welche Einschätzungen und Vorschläge sich als tragfähig für Entwicklung 
oder Schutz, Bildung oder Unterstützung erwiesen haben. Diese Evaluation ist die unverzichtbare 
Grundlage für Kontrolle und Weiterentwicklung, und damit für die Legitimation der skizzierten 
„sozialpädagogischen Diagnostik“. Unter dem Stichwort „Fehlermanagement“ hat dieser 
Arbeitsschritt im Kinderschutz noch eine besondere Bedeutung gewonnen.  

 
Fallverstehen und Diagnose sind also gerade in Kinderschutzfällen eine anstrengende Balance 
widerstreitender Anforderungen und für die verantwortlichen Fachkräfte immer eine emotionale 
Anstrengung, z.T. auch eine erhebliche Zumutung. Die unverzichtbare Perspektivübernahme und 
Identifikation gelingen nicht ohne Mit-Fühlen und dies bedeutet meist auch, nicht ohne Mit-Leiden. Die 
Fähigkeit, sich vorstellen zu können, wie es einem anderen Menschen in Not und Bedrängnis geht, 
wie sich Bedrohung und seelische Verletzungen „anfühlen“, ist der Kern aller sozialpädagogischen 
Verstehensanstrengungen. Hierbei geht es immer um eine Balance zwischen widerstreitenden 
Anforderungen im doppelten Sinne: einerseits die Gefahr, zu nahe zu kommen und sich zu sehr zu 
verstricken oder auf der anderen Seite zu distanziert und fremd zu bleiben und nichts zu verstehen. 
Gleichzeitig geht es auch um die Balance von respektvollem Mitgefühl gegenüber Klienten auf der 
einen und konfrontativem „Eindringen in fremde Lebenswelten“ auf der anderen Seite. Von den 
Methoden und Instrumenten deutender oder diagnostischer Verfahren wird daher häufig erwartet, sie 
könnten von diesen Anstrengungen entlasten und den Fachkräften eine von der eigenen Person und 
Organisation unabhängige, die persönliche und berufliche Biographie und Situation nicht berührende 
Erkenntnis über einen anderen Menschen eröffnen. Beurteilungen und Diagnosen könnten, so die 
Erwartung, wie technische Prozesse ablaufen und zu „objektiven“ und „richtigen“ Ergebnissen führen. 
Wie wenig diese Hoffnung trägt, spiegelt die häufig wiederkehrende Enttäuschung in der 
Auseinandersetzung mit professionellen Methoden Sozialer Arbeit – und doch kann auf methodisches 
Handeln, also auf systematisches und regelgeleitetes Arbeiten, nicht verzichtet werden (v. Spiegel 
2006). 
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� das Genogramm
� Welche Muster werden deutlich?

� Chronologie und Gegenüberstellung von Familien- und 
Hilfegeschichte 
� Was fällt auf über Muster und Dynamik?

� Ressourcen und Netzwerkkarte 
� Wer kann was mit wem?

� Erzählungen über Selbst- und Weltdeutungen von Kindern und 
Eltern anregen und anhören
� Was wissen wir darüber und verstehen wir davon?

� die Dynamik der Systeme: 
� Was treibt das Familiensystem wohin? 
� Was bewegt das Helfersystem? 
� Wo und wie hängen beide zusammen?

 
 
Beurteilt werden müssen in der Regel mehrdeutige  und ungewisse soziale, materielle und 
psychischen Situationen und Prozesse.   
 
In der Praxis der Kinderschutzarbeit sind die Möglichkeiten gering, sich auf einen begrenzten 
Gegenstand oder ein eingegrenztes Thema zu beziehen, z.B. die körperliche Verfassung eines 
Kindes oder die materielle Situation einer Familie. Komplexe, vieldeutige Problemsituationen sind der 
Normalfall, daher müssen methodisches Handeln und organisatorische Gestaltung 
sozialpädagogischer Arbeitsprozesse dieser Ungewissheit und Komplexität in besonderer Weise 
gerecht werden (vgl. Klatezki 1998, 66). Dies gilt vor allem für die Einschätzung von Situationen und 
Prozessen: Wie bedeutsam ist es z.B. für die Situation eines Kindes, dass die Familie von Sozialhilfe 
lebt oder dass die Mutter alkoholkrank ist oder dass ihr derzeitiger Lebensgefährte arbeitslos ist, wie 
maßgeblich es ist, welche Trennungs- und Scheidungserfahrungen akut diese Familie macht oder 
dass sie keinen gesicherten ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus haben? Alle diese Fakten und 
Prozesse sind nicht einzeln, sondern in Verbindung zueinander zu verstehen.  
 
Es wird deutlich, dass die Aufträge, Gegenstände und Rahmenbedingungen für sozialpädagogische 
Diagnostik und Fallverstehen vielfältig, komplex und z.T. auch widersprüchlich sind. Diese Situation 
führt immer wieder zu kritischen Einschätzungen der Qualität und Tragfähigkeit sozialpädagogischer 
Deutungen aus den Nachbar-Disziplinen Psychologie und Medizin. Allerdings haben es die 
medizinische und psychologische Diagnostik z.T. auch „einfacher“, können sich diese doch sowohl auf 
begrenztere Gegenstände, Lebenssituationen und Aufgaben beziehen als auch auf ein tragfähigeres 
Gebäude wissenschaftlich begründeten Wissens. Andererseits liegt erst in dem professionell 
erfahrenen Umgang sozialpädagogischer Fachkräfte mit den „Ungewissheiten des Lebens“ die 
Chance, die zumeist komplizierten und komplexen Zusammenhänge einer Kindeswohlgefährdung 
angemessen, weil ebenso an subjektiven Interpretationen wie an realistischen Handlungsoptionen 
orientiert, zu verstehen. Diesen überlegten Umgang mit Ungewissheit als eine professionelle 
sozialpädagogische Qualität zu begreifen, methodisch nachvollziehbar zu gestalten und 
selbstbewusst in die geforderten Kinderschutzkooperationen mit dem Gesundheitswesen und der 
Justiz einzubringen, das ist eine bedeutsame „Regel sozialpädagogischer Kunst“. (Dazu 
grundsätzlich: Marianne Hege 2001.)  
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